
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/2/20 3Ob57/79,
7Ob508/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1980

Norm

ABGB §294 A1

ABGB §294 B

EO §252

Rechtssatz

Die den Fahrnissen eigentümliche Mobilität schließt die Zubehöreigenschaft nicht aus, ebensowenig die

vorübergehende Entfernung der Nebensache von der Liegenschaft.

Entscheidungstexte

3 Ob 57/79

Entscheidungstext OGH 20.02.1980 3 Ob 57/79

7 Ob 508/82

Entscheidungstext OGH 11.02.1982 7 Ob 508/82

Ähnlich; Beisatz hier: Demontage hebt Zubehöreigenschaft nicht auf. (T1)
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